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Einleitung
Gesetzliche Vorgabe
Im § 137 des fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) macht der Gesetzgeber den rund 2.000
deutschen Akut-Krankenhäusern verbindlich die Auflage, alle zwei Jahre einen strukturierten
Qualitätsbericht zu erstellen und zu veröffentlichen. Der vorliegende Qualitätsbericht
entspricht diesen gesetzlichen Vorgaben.

Transparenz und Vergleichbarkeit
Der Qualitätsbericht hat mehrere Ziele und wendet sich an mehrere Zielgruppen. Adressaten
des Qualitätsberichtes sind die Krankenkassen, die Ärzteschaft als auch die Patienten. Die
Bericht dient dazu, diesen Zielgruppen einen Überblick über das Leistungsspektrum und die
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses zu vermitteln.

Der Qualitätsbericht schafft damit Transparenz und Überprüfbarkeit in der deutschen
Krankenhauslandschaft. Krankenkassen, Ärzte und Patienten können mit Hilfe des
Qualitätsberichtes das für sie richtige Krankenhaus aussuchen. Der Bericht stellt das
Leistungsniveau des Krankenhauses in einer transparenten und verständlichen Weise dar,
so dass er bei der Wahl der richtigen Behandlung als ein wichtiges Informations- und
Entscheidungsinstrument helfen kann.
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Die Lage
Gersfeld besitzt ein mildes, anerkannt heilkräftiges Reizklima und ist durch seine Höhenlage
weitgehend nebelfrei. Es ist ein staatlich anerkanntes Kneippheilbad und ein Luftkurort im
Herzen des Biosphärenreservates Rhön. Die Klinik liegt im Schlosspark von Gersfeld am
Fuße der Wasserkuppe (Rhön), etwa 30 km südöstliche von. In der Klinik finden Sie
komplette Erholung für Körper, Geist und Seele.

Die Klinik
Die Rhön-Klinik Gersfeld ist Rehabilitationsklinik und Akutkrankenhaus mit insgesamt 149
Betten. Hiervon entfallen auf den Rehabilitationsbereich 112 mit 12 Begleitbetten und auf
den Akutbereich 25.

Die Klinik ist behindertengerecht ausgestattet. Sie ist nach § 30 der Gewerbeordnung
konzessioniert und beihilfefähig. Sie ist mit dem Versorgungsvertrag nach § 108 und 111
SGB V ausgestattet und führt bundesweit für alle Krankenversicherer stationäre
Heilverfahren sowie AHB-Maßnahmen und Akutversorgungen durch.

Zahlreiche Begleiterkrankungen können aufgrund der Einrichtung und der vorhandenen
Fachärzte (Chirurgie, Unfallchirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Urologie, Handchirurgie
und Gynäkologie) mitbehandelt werden. Wir können so die ambulante fachärztliche
Versorgung mit der stationären Krankenhausbehandlung eng verbinden und leisten dadurch
einen wertvollen Beitrag zur Überwindung der strikten Trennung von ambulant und stationär.

Die Belegung erfolgt über die Rentenversicherungsträger, Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften und durch privat Versicherte sowie Selbstzahler.
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